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Amtlicher Teil: 
 
Ortsübliche Bekanntmachung im Planfeststellungsver-
fahren für den Neubau der Erdgasfernleitung 
ZEELINK, Abschnitt Düsseldorf (Station Hochneu-
kirch bis Station Dämmerwald) der ZEELINK GmbH 
& Co. KG  
 

Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düs-
seldorf vom 09. Januar 2019 -Az.: 25.05.01.01-02/16-, der 
das o. a. Bauvorhaben betrifft, liegt mit einer Ausfertigung 
des festgestellten Plans (einschließlich Rechtsbehelfsbeleh-
rung) in der Zeit vom 21.01.2019 bis 04.02.2019 einschl. in 
der Stadt Tönisvorst, Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töni-
ser Straße 8, Zimmer 1 und 2, montags bis donnerstags von 
8.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr, freitags von 8.30 
– 12.00 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Gemäß § 27a VwVfG NRW wird zeitgleich der Inhalt der 
Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Tönisvorst 
(https://www.toenisvorst.de/de/abt8/buergerbeteiligung/) 
veröffentlicht; der Planfeststellungsbeschluss sowie die 
auszulegenden Planunterlagen werden zudem auf der Inter-
netseite der Bezirksregierung Düsseldorf unter 
(http://www.bezreg-
duesseldorf.nrw.de/bau-
steine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html) 

veröffentlicht. Für die Vollständigkeit und Übereinstim-
mung der im Internet veröffentlichten Unterlagen mit den 
amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr über-
nommen. Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterla-
gen ist maßgeblich. 

Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlus-
ses vorzunehmen wären, wird die Zustellung gemäß § 74 
Absatz 5 VwVfG durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt. 

Der Planfeststellungsbeschluss wurde den bekannten Be-
troffenen und denjenigen, über deren Einwendungen ent-
schieden worden ist, nicht zugestellt. Jedoch gilt der Be-
schluss mit dem Ende der Auslegungsfrist den Betroffenen 
und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt (§ 74 Abs. 5 Satz 3 Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - VwVfG 
NRW). 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Planfest-
stellungsbeschluss bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 
von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendun-
gen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch angefor-
dert werden (§ 74 Abs. 5 Satz 4 VwVfG). 

 

Im Auftrag 
gez. Dr. Bartmann 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite 
Newsletter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann 
seine eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldun-
gen aus.  Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kosten-
los zur Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslege-
stellen siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amts-
blatt per Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpau-
schale für das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro 
Jahr. 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
info@toenisvorst.de 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 150 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
  

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


